
 

Übereignung nach § 931 
 

 
 
                                             
 
                                                            Einigung über den  
                                                      Eigentumsübergang  
                                              (= Verfügungsvertrag) 
  
 Veräußerer                                                            Erwerber 
  
                                                         
                                                           Abtretung des 

Herausgabeanspruchs 
 
 
 
 
 

                    Dritter 


